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Baubewilligungen 

Der Stadtrat resp. die Abteilung Bau hat unter Bedingungen und 

Auflagen folgende Baubewilligungen erteilt: 

▪ Credit Suisse Management AG, Zürich; Sanierung Mehrfamili-

enhaus, Parz.-Nr. 4093, Kapuzinerhügel 1a und 1b 

▪ Rebberg AG, Muri; Neubau von zwei Mehrfamilienhäusern mit 

Tiefgarage, Parz.-Nr. 2031 und 2684, Eggenwilerstrasse 11 und 

11a 

▪ Einwohnergemeinde Bremgarten; Neubau Regenbecken Solda-

tenanlage, Parz.-Nr. 4198, Friedhofstrasse / Obere Allmend 

Aufforderung zum Zurückschneiden von Bäumen und  

Sträuchern entlang von Strassen und Gehwegen 

Die Eigentümer von Grundstücken an öffentlichen Strassen, Geh-

wegen und Plätzen werden aufgefordert, ihre in das Strassenraum-

profil und die Sichtzonen ragenden Bäume, Sträucher und Hecken 

bis spätestens 31. Dezember 2021 zurückzuschneiden. Es wird auf 

§ 109 Abs. 2 BauG, § 42 BauV (neu seit 01.11.2021) und § 7 Polizei-

reglement verwiesen.  

 

Demnach sind folgende Vorschriften zu beachten: 

▪ Die lichten Höhen haben über Strassen mind. 4,5 m und über 

Gehwegen mind. 2,5 m zu betragen. 

 



▪ In den Sichtzonen (z. B. bei Strasseneinmündungen, Strassen-

kreuzungen, Grundstückzufahrten) muss ein sichtfreier Raum 

zwischen einer Höhe von 60 cm (neu seit 01.11.2021) und 3,0 m 

jederzeit gewährleistet sein. 

▪ Strassenlampen, Verkehrssignaltafeln und Strassennamensschil-

der dürfen nicht überwachsen sein. 

▪ Randsteine von Strassen und Gehwegen sind von überhängen-

den Sträuchern und Bodendeckern freizuhalten. 

 

Es wird darauf aufmerksam gemacht, dass Eigentümer für Schäden 

haftbar gemacht werden können, die durch Bäume und Sträucher 

verursacht werden, welche in das Strassenraumprofil ragen oder 

die Sichtzonen beeinträchtigen. 

 

Ab dem 1. Januar 2022 werden nach erfolgloser Aufforderung zum 

Rückschnitt, die Pflanzungen durch den Werkhof und auf Kosten 

der Grundeigentümer zurückgeschnitten. Für allfällige Schäden 

durch das Schneiden der Pflanzen kann der Werkhof nicht haftbar 

gemacht werden. 

 

Die Abteilung Bau, Bereich Tiefbau, dankt im Namen aller Ver-

kehrsteilnehmer für Ihren Beitrag zur Verkehrssicherheit. 

Zukunftstag bei der Stadt Bremgarten  

Am 11. November 2021 fand der nationale Zukunftstag statt. Auch 

in Bremgarten haben 10 Kinder teilgenommen. In einem spannen-

den Programm besuchten die Kinder verschiedene Verwaltungsab-

teilungen und konnten so erste Eindrücke aus der Arbeitswelt be-

kommen. Es war eine Freude zuzusehen, mit welchem Interesse die 

Kinder die Arbeiten anpackten und sich für das Geschehen auf der 

Verwaltung interessierten.  

 

 

 



Stadtfest Bremgarten vom 22. Juni bis 25. Juni 2023 

Mit dem Beschluss vom 22. Oktober 2018 hat der Stadtrat festge-

legt, dass alle sieben Jahre am letzten Wochenende vor den Som-

merferien ein wiederkehrendes Stadtfest stattfinden soll. Das Da-

tum für das Stadtfest ist fixiert und es wird während vier Tagen, 

vom Donnerstag, 22. Juni bis Sonntag, 25. Juni 2023 in Bremgarten 

gefeiert. Die Vorbereitungsarbeiten sind bereits in vollem Gang. 

Benützungsreglement der Infoscreens  

Die Stadt Bremgarten hat zwei Eingangsportale mit digitalem In-

foscreen an den Ortseingängen im Gemeindegebiet aufgestellt, 

drei weitere Eingangsportale folgen noch.  

 

Zugelassen ist nur Werbung für Anlässe von ortsansässigen Verei-

nen und Institutionen, für kirchliche Anlässe, für kulturelle und 

sportliche Anlässe und für Anlässe der Stadt Bremgarten oder durch 

die Stadt Bremgarten unterstützte Anlässe. 

 

Die Nutzung der Infoscreens ist bewilligungspflichtig und muss vier 

Wochen vor der gewünschten Aufschaltung bei der Abteilung Zent-

rale Dienste zusammen mit dem Plakatierungsvorschlag per Mail 

eingereicht werden. Das Reglement ist auf der Webseite der Stadt 

Bremgarten zu finden: www.bremgarten.ch/reglemente/355801 

Stromzählerableser der AEW sind unterwegs 

Vom 1. Dezember 2021 bis 12. Januar 2022 sind die Zählerableserin-

nen und -ableser der AEW Energie AG in rund 80 Gemeinden unter-

wegs.  

 

Die Stromzähler der AEW Haushaltskundinnen und -kunden wer-

den in der Regel einmal im Jahr abgelesen. Vom 1. Dezember 2021 

bis 12. Januar 2022 sind die Zählerableserinnen und -ableser im 

AEW Netzgebiet (www.aew.ch/netzgebiet) unterwegs. Davon aus-

genommen sind Gemeinden, die bereits mit fernausgelesenen 

Smart Meter Zählern ausgerüstet sind. Die AEW bittet ihre Kunden, 

den Ableserinnen und Ablesern den Zugang zu den Zählern zu 



gewähren. All jene, die ihren Zählerstand selbst ablesen möchten, 

finden unter www.aew.ch/ablesung eine Anleitung und das Melde-

formular. Die Stromrechnungen werden ab Mitte Dezember 2021 

versendet. 

 

Coronavirus: Schutzkonzept 

Die Ablesungen werden unter Einhaltung der Verhaltens- und Hygi-

eneregeln des BAG sowie des Schutzkonzepts der AEW durchge-

führt. Die Ableserinnen und Ableser tragen in Gebäuden immer, 

auch wenn der Abstand von 1,5 Metern eingehalten wird, eine 

Schutzmaske. Die AEW bittet ihre Kundinnen und Kunden, sich 

ebenfalls an die Verhaltens- und Hygieneregeln des BAG zu halten, 

um sich selber und die Ableserinnen und Ableser zu schützen.  

 

AEW Ableser können sich immer ausweisen 

Die Zählerableserinnen und -ableser können sich auf Wunsch durch 

einen AEW Ausweis legitimieren und sind mit einer AEW Leucht-

weste gekleidet. Bei Unsicherheiten oder falls sich ein AEW Ableser 

nicht ausweisen kann, ist der AEW Kundenservice unter Tel. 062 834 

22 22 zu kontaktieren. 

Personelles 

Am 1. Dezember 2021 feiert Stefano Righetti sein Dienstjubiläum. 

Er ist seit 15 Jahren als Bereichsleiter Tiefbau bei der Stadt Bremgar-

ten tätig. Der Stadtrat dankt Stefano Righetti für seine Tätigkeit 

zugunsten der Stadt und freut sich weiterhin auf eine gute und er-

folgreiche Zusammenarbeit. 

 

Per 30. November 2021 wird Miro Quarta, Fachmann Betriebsunter-

halt Hausdienst, seine Tätigkeit bei der Stadt Bremgarten beenden. 

Der Stadtrat dankt Miro Quarta für seinen geschätzten Einsatz zu-

gunsten der Stadt Bremgarten und wünscht ihm viel Erfolg und al-

les Gute für die Zukunft. 
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Möchten Sie das Pressebulletin der Stadt Bremgarten via E-Mail er-

halten? Die Stadtkanzlei Bremgarten nimmt Ihre E-Mail-Adresse 

gerne in den Verteiler auf (056 648 74 61 oder  

stadtkanzlei@bremgarten.ch). 

 


